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GUT BESUCHTER INFORMATIONSABEND IN NIEDERWIL

Sind meine Maschinen richtig versichert?
Auf  dem Lohnbetrieb und der Be - 
triebsgemeinschaft Peter – Weid-
mann in Niederwil führte die 
Zürcher Sektion eine gut besuch-
te Informationsveranstaltung zu 
Versicherungsfragen durch.

RoMü. In der Landwirtschaft werden 
die Betriebe nicht nur flächenmässig 
immer grösser, sondern auch der Ma
schinenpark wächst. Immer mehr kost
spielige Maschinen und Geräte kommen 
zum Einsatz und sollten zugleich kor
rekt versichert sein.  «Im Durchschnitt 
gibt ein Betrieb pro Jahr 28 000 Fran
ken für Versicherungen, aus», führte 
Urs Wernli, Versicherungsberater vom 
Zürcher Bauernverband aus. «Es sind 

immer grundsätzlich die Grundsätze 
der Risikoabdeckung mit grossen und 
kleinen Risiken zu beachten», rief er 
einleitend in Erinnerung. 

Mithilfe des Landwirtschafts und 
Hausratsinventar ist alles zu erfassen, 
indem man sich die Frage stellt, ob die 
Versicherungssumme stimmt. Maschi
nen sollten in der Regel nach Neuwert 
und Traktoren nach Zeitwert versi
chert sein. Der Wert der Waren sollte 
dem Handelswert entsprechen. Weiter 
gilt es zu beachten, dass auch eine Be
triebsunterbrechung oder Entsorgung 
ins Auge gefasst werden muss. Aufräu
men und Ertragsausfall müssen eben
so wie ein möglicher Mehraufwand 
in Betracht gezogen werden. Gerade 

die Entsorgung kann rasch einmal be
achtliche Summen annehmen, wenn 
beispielsweise ein Heustock als Son
dermüll entsorgt werden muss. 

Unterversicherung und ihre  
Folgen
Wernli zeigte anhand eines Falles aus 
der Praxis, was eine Unterversiche
rung im Schadenfall nach einem Brand 
zur Folge haben kann. Der Betrieb ver
fügte über eine versicherte Summe 
von 240 000 Franken, wobei der effek
tive Neuwert bei 400 000 Franken lag. 
Der durch den Brand verursachte Scha
den am Landwirtschaftsinventar belief 
sich auf 200 000 Franken. In diesem 
Fall vergütete die Versicherung eine 
entsprechend der Versicherungssumme 
festgelegten Limite von 60 Prozent, so
dass ihm für den Schaden nur 120 000 
Franken ausbezahlt wurde und somit 
der Versicherte 80 000 Franken selber 
zu tragen hatte. 

Mit der MotorfahrzeugHaftpflicht
versicherung, welche obligatorisch ist, 
werden Schäden an Dritten gedeckt. 
«Wir stellen aber auch immer wieder 
fest, dass auf dem Hof eingesetzte Fahr
zeuge wie Hoflader oder Stapler nicht 
eingelöst und somit auch nicht versi
chert sind. Ein Hofareal ist öffent lich, 
was ein Einlösen nötig macht», rief 
Wernli in Erinnerung. Grundsätz lich 

sind Anhänger und angehängte Ma schi
nen über den Traktor respektive Zugs
fahrzeuge versichert.

Grobfahrlässigkeit
Ein weiteres wichtiges Kapitel stellt die 
Grobfahrlässigkeit dar. «Wer ein SMS 
am Steuer schreibt, die Sicherheitsli
nie oder ein Rotlicht überfährt, überla
den hat, schlechte Bremsen ausweist 
oder beeinflusst von Alkohol, Drogen 
oder Medikamenten einen Unfall ver

ursacht, dem kann grob fahrlässiges 
Verhalten vorgeworfen werden. Dies 
kann sich sehr negativ auf Versiche
rungsleistungen auswirken», machte 
Wernli deutlich. Bei der Betriebs, Pri
vat und Berufshaftpflicht kann dies 
zu massiven Leistungskürzungen füh
ren. Im Fall der Motorfahrzeugversi
cherung wird der Geschädigte wohl 
voll entschädigt. Die Versicherung kann 
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BE R ATE R ECK E

Die Rechten und Pflichten betreffend Wohnrecht
Bekanntlich findet die Einräumung eines 
Wohnrechtes an einer Wohnung in einem 
Mehrfamilienwohnhaus oder im Stöckli zu-
gunsten der abtretenden Generation im Zu-
sammenhang mit dem Verkauf eines land-
wirtschaftlichen Gewerbes an die junge, 
übernehmende Generation auch in der heuti-
gen Zeit oft Anwendung. 

So ist es nicht selten der Fall, dass der ka-
pitalisierte Wert dieses Wohnrechtes einen 
wichtigen, manchmal gar elementaren Be-
standteil des Altersvorsorgevermögens dar-
stellt. Gerade in Konstellationen, bei der die 
abtretende Generation während Jahrzenten 
fortwährend ihre gesamten Ersparnisse in 
den Betrieb investierten, bleibt nach der 

 Hofübergabe nebst der bescheidenen AHV-
Rente nicht mehr viel Erspartes übrig. Es  
ist daher naheliegend, dass es ohne günsti -
ge Wohngelegenheit finanziell nicht geht  
und sich die Einräumung eines Wohnrechtes 
bei der Erarbeitung des Hofübergabevertra-
ges quasi zu einem Muss-Kriterium heraus-
kristallisiert.

Im Berateralltag stellen wir immer wieder 
verschiedene Problemfelder rund um die The-
matik des Wohnrechtes fest. So ist den invol-
vierten Parteien oft nicht recht klar und be-
wusst, welche Rechten und Pflichten (Lasten) 
im Zusammenhang mit dem Wohnrecht für 
die Berechtigten gelten. Das Zivilgesetzbuch 
(ZGB) regelt unter Art. 776 ff Folgendes:

Die Rechte der Wohnrechtsberechtigten
Die berechtigten Personen haben die Befug-
nis zur persönlichen Nutzung eines Wohnge-
bäudes oder Teile davon. Dieses Recht ist 
weder vererblich noch übertragbar. Sofern 
nichts anderes vereinbart ist, endet dieses 
Recht spätestens durch den Tod der Wohn-
rechtsnehmer. Der Umfang des Wohnrechtes 
richtet sich nach den persönlichen Bedürfnis-
sen der Berechtigten. An weiteren gemein-
schaftlich benutzen Gebäudeeinrichtungen 
wie Keller, Garage etc. haben sie ein Mitbe-
nutzungsrecht. Zur Sicherung dieses Rech-
tes empfiehlt sich die Eintragung dieser so-
genannten Personaldienstbarkeit im Grund-
buch.

Die Pflichten der Wohnrechtsberechtigten
Bei der Einräumung eines ausschliesslichen 
Wohnrechtes tragen die Berechtigten die 
Kosten des gewöhnlichen Unterhaltes. Dies 
bedeutet, dass der Wohnrechtsumfang in 
seinem Wert erhalten werden muss, konkret 
periodisch wiederkehrende Reparaturen und 
Ersatzbeschaffungen gehen zulasten der Be-
rechtigten. Diesen Umstand ist vielen nicht 
oder zu wenig bekannt und gilt es daher mit 
nachstehenden Beispielen genauer zu defi-
nieren. Zum gewöhnlichen Unterhalt bzw. zu 
den Reparaturen zählen:

 – Ersetzen von Kochplatten, Wasserhahn, 
WC-Spülung oder Türschlössern

 – Neuer Wandanstrich

 – Ersatz von Bodenbelägen (z.B. Spann-
teppiche)

 – Ersatz und Reparatur von Einbaugerät-
schaften wie Kühlschrank, Geschirrspüler, 
Kochherd, Backofen, Waschmaschine

Sofern nicht anders vereinbart, tragen die 
Berechtigten grundsätzlich die Nebenkosten. 
Dabei handelt es sich u.a. um die Heiz-, Strom- 
und Wasserkosten sowie um die jeweiligen 
Gebühren für Kehricht, Telefon und Abwasser.

Bei Fragen oder Unklarheiten steht Ihnen 
der Beratungsdienst unter Tel. 044 217 77 33 
sehr gerne zur Verfügung.

Beratungsdienst, Lukas Baur –

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 50 
www.zbv.ch
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Versicherungsfachmann Urs Wernli zeigte auf, wie eine optimale Versiche rung  
für einen Betrieb aussehen könnte.

Fortsetzung auf Seite 2

Anhörung Teilrevision kantonaler  
Richtplan
Bis am 1. Februar 2016 lief die Anhörung zur 
Teilrevision 2015 zum kantonalen Richtplan. 
Der Zürcher Bauernverband hat fristgerecht 
seine Stellungnahme beim kantonalen Amt 
für Raumentwicklung eingereicht. Darin setzt 
er sich für den Schutz von wertvollem Kultur-
land ein und verlangt, dass der Kanton seinen 
maximalen Handlungsspielraum beim Aus-
scheiden der Gewässerräume zum Schutz 
von Fruchtfolgeflächen ausspielt. Weiter zeigt 

der ZBV kein Verständnis, dass hochwerti-
ger Humus, welcher als Aushub anfällt, als 
Abfall bezeichnet wird und fordert ein zu-
sätzliches Kapitel. Darin soll festgehalten 
werden, dass unverschmutzter Aushub der 
Bodenhorizonte A und B für die Aufwertung 
von nicht ackerfähigen Böden innerhalb des 
Kantonsgebiets genutzt werden soll. 

Die gesamte Stellungnahme ist jetzt auf 
www.zbv.ch aufgeschaltet.  –




